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JAHRESBERICHT
DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1956

An den Appellationshof des Kantons Bern und fin die Schuldbetreibungs- und Konkurskanuner des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Im Jahre 1956 hat sich die Zahl der Zahlungsbefehle
und der Pfändungen gegenüber dem Vorjahre vermindert,

während die Verwertungen angestiegen sind. Ein
Vergleich mit den Zahlen des Jahres 1955 ergibt folgendes

Bild: Zahlungsbefehle 165 752 (1955: 179 056),
Pfändungen 73 390 (76 242), davon Lohnpfändungen
17 306 (15 993), Aufschubsbewilligungen 19 741 (19 446),
Verwertungen 11 920 (11 566), davon auf Grund von
Lohnpfändungen 10 898 (10 567), Verlustscheine 25 259
(25 512), Arreste 134 (210), Betentionsverzeichnisse
1165 (1186), Eigentumsvorbehalte 14 999 (14 995),
Konkursandrohungen 9210 (8774), Liegenschaftsverwaltungen

109 (131).
Die Zahl der im Jahre 1956 neu eröffneten Konkurse

beträgt 177 und hat sich gegenüber dem Vorjahre (177)
nicht verändert. 145 Konkurse waren noch von früher
her hängig. Von diesen insgesamt 322 (309) Konkursen
konnten im Berichtsjahr 190 (164) beendet werden, während

132 (145) auf das Jahr 1957 übertragen wurden.
Nachlassverfahren wurden 1956 63 (57) neu eröffnet.

Für die Tätigkeit der Betreibungs- und Konkursämter
wird im übrigen auf die Tafel I verwiesen.

Wie jedes Jahr wurden die Betreibungs- und
Konkursämter auch 1956 sowohl durch die Gerichtspräsidenten

ihres Bezirks in ihrer Eigenschaft als untere
Aufsichtsbehörden als auch durch die Mitglieder der
kantonalen Aufsichtsbehörde inspiziert. Als Ergebnis dieser
Inspektionen lässt sich festhalten, dass die Führung der
Ämter nach wie vor befriedigend ist. Die Prüfung des
Kassen- und Gebührenwesens erfolgte durch Beamte der
Justiz- und der Finanzdirektion.

Gegen einen Betreibungsweibel, der sich durch ein
Zahlungsversprechen des Schuldners vom Pfändungsvoll-
zug am angekündigten Zeitpunkt abhalten liess, musste
als Disziplinarmassnahme eine Busse ausgefällt werden,
die mit Kücksicht darauf, dass der Weibel ausdrücklichen
Weisungen des Betreibungsbeamten zuwidergehandelt

hatte und zudem bereits wiederholt disziplinarisch ge-
büsst worden war, auf Fr. 120 bemessen wurde. Gegen
einen andern Weibel, der in grober Weise die
Zustellungsvorschriften verletzt hatte, wurde eine Busse von Fr. 10
ausgesprochen.

Im Jahre 1956 hat die kantonale Aufsichtsbehörde
zwei Kreisschreiben erlassen. Das eine untersagt den
Angestellten der Betreibungsämter die Übernahme von
Vertretungen von Gläubigern in Betreibungsverfahren,
es sei denn, es handle sich um die gelegentliche Vertretung
eines Angehörigen oder Bekannten in einer Betreibung
gegen einen ausserhalb des Amtsbezirks wohnenden
Schuldner, sofern es ohne Entgelt geschieht und der
Angestellte nicht als solcher nach aussen auftritt. Das
gleiche Kreisschreiben enthält ferner Richtlinien über
die Berücksichtigung der beruflichen und sozialen Stellung

des Schuldners bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen

Existenzminimums bei Lohnpfändungen.
Im zweiten Kreisschreiben werden die Ansätze zur
Berechnung des Existenzminimums, wie sie im
Kreisschreiben der Aufsichtsbehörde vom 23. September 1952
enthalten sind, entsprechend der seither eingetretenen
Teuerung um 5% erhöht.

Durch Dekret des Grossen Rates vom 19. November
1956 betreffend die Organisation der Betreibungsämter
und des Konkursamtes des Amtsbezirks Bern wurde mit
Wirkung auf 1. April 1957 das Betreibungs- und Konkursamt

Bern in ein Konkursamt und zwei Betreibungsämter

aufgeteilt, womit ein bereits seit längerer Zeit
faktisch bestehender Zustand die rechtliche Grundlage
erhielt. In einigen Amtsbezirken, wo der Betreibungs- und
Konkursbeamte zugleich das Amt des Gerichtsschreibers
versieht, wird man nicht darum herumkommen, die
Frage einer Trennung der beiden Beamtungen zu prüfen.
Es ist ein unhaltbarer Zustand, wenn der vom Volk
gewählte Betreibungs- und Konkursbeamte dieses Amt
nur noch dem Namen nach versieht, weil es durch das
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Amt des Gerichtsschreibers voll in Anspruch genommen
wird, während der erste Angestellte des Amtes tatsächlich

die Funktionen eines Betreibungs- und Konkursbeamten

ausübt, ohne die Stellung und die Besoldung
eines solchen zu haben. Namentlich in Amtsbezirken, wo
das Amt des Gerichtspräsidenten vom Amt des
Begierungsstatthalters getrennt wird, sollte immer auch die
Frage der Trennung des Amtes des Gerichtsschreibers
von demjenigen des Betreibungs- und Konkursbeamten
geprüft werden, denn wo der Gerichtspräsident voll
beschäftigt ist, ist es in der Begel auch der Gerichtsschreiber,

so dass ihm die Zeit fehlt, sich auch noch mit dem
Betreibungs- und Konkursamt zu befassen.

Die Gerichtspräsidenten, die als untere Aufsichtsbehörden

erstinstanzlich Beschwerden zu beurteilen
haben, womit Unangemessenheit einer betreibungsamtlichen

Verfügung geltend gemacht wird, haben 1956 109

(105) Beschwerden behandelt. Für ihre Tätigkeit wird
auf die Tafel II verwiesen.

Die Zahl der von der kantonalen Aufsichtsbehörde
behandelten Geschäfte ist etwas zurückgegangen.
Eingelangt sind im Berichtsjahr 427 (447) Geschäfte. Vom
Vorjahre waren noch 5 (6) Geschäfte hängig. Von diesen
insgesamt 432 (453) Geschäften konnten 1956 429 (448)
erledigt werden, während 3 (5) auf das Jahr 1957
übertragen wurden. Die Aufsichtsbehörde hat ferner in
Konkursverfahren, in denen sie schon früher die Frist zur
Durchführung erstreckt hatte, 162 (210) Gesuche um
erneute Fristverlängerung behandelt.

Die 429 erledigten Geschäfte setzen sich wie folgt
zusammen: 173 (175) Beschwerden, 11 (17) Bekurse
gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 3 (3)
Weiterziehungen in Nachlassachen, 1 (2) Hotelschutzsache,
2 (5) Disziplinarentscheide, 9 (15) Wahlen von Betrei-
bungsweibeln, 61 (50) erstmals der kantonalen Aufsichts¬

behörde unterbreitete Gesuche um Verlängerung der
Frist zur Beendigung von Konkursverfahren, 38 (46)
Urlaubsgesuche, 28 (47) Anfragen, 103 (88) sonstige
Verfügungen und Beschlüsse.

Von den 173 Beschwerden wurden 57 (58) abgewiesen,

39 (34) zugesprochen, 14 (16) teilweise zugesprochen,
13 (14) zur Beurteilung an die untere Instanz gewiesen,
24 (27) durch Bückzug oder sonst erledigt und auf 26 (26)
wurde nicht eingetreten. Die Beschwerden konnten
durchschnittlich in 9 (10) Tagen erledigt werden (Minimum

1 Tag, Maximum 54 Tage).
Die 11 Rekurse gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide

wurden wie folgt erledigt : 5 (8) abgewiesen,
3 (3) begründet erklärt, 2 (0) teilweise begründet erklärt
und 1 (4) zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zurückgewiesen. Die Bekurse wurden durchschnittlich in 9 (15)
Tagen erledigt (Minimum 2 Tage, Maximum 20 Tage).

Von den 3 Nachlassrekursen wurden 2 (2) abgewiesen
und 1 begründet erklärt. Die Hotelschutzsache wurde
zurückgezogen.

Gegen 10 (16) Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde

wurden Bekurse an das Bundesgericht ergriffen.
Davon wurden 4 (8) abgewiesen, auf 5 (6) nicht eingetreten
und 1 (1) zur Neubeurteilung zurückgewiesen.

Bern, den 15. Februar 1957.

Im Namen der kantonalen Aufsichtsbehörde
in Betreibungs- und Konkurssachen

Der Präsident:

Schneeberger

Der Sekretär:
Schoder



Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen 331

Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1956 behandelten
Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden x)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich
Abschreibungs-

beschlüsse

Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum
Tage

Minimum
Tage

Mittel
Tage

Aarberg
Aarwangen
Bern II
Biel I
Büren a.A.
Burgdorf I
Courtelary.
Delsberg
Erlach
Freibergen.
Fraubrunnen.
Frutigen
Interlaken I.
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Nieder- Simmental
Oberhasli
Ober-Simmental
Pruntrut I.
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Thun II
Traehselwald.
Wangen a.A.

4

24

17

1

2

6

3

2

2

2

1

1

5

1

9

13

4

21

16

1

2

6

3

2

2

2

1

1

5

1

9

13

1 1

1 1

12 12

1 1

1 1

14

4

82

33

41

8

6

10

5

6

21

10

27

26

3

48

13

25

3

44
6

33

5

2

7

21

1

3

10

5

2

21

5

26

3

6

13

25

9

15

24

33

5

8

22

4

4

10

5

4

21

7

14

26

3

13

25

l) Für die gemäss § 28 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde erstinstanzlich kompetent ist.
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